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Referent: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dietmar Fischer

Westfälischer Turnerbund, 12.02.2022

Haftung im Sportverein
Rechtliche Grundlagen und Versicherungsschutz

Kurzvorstellung Dietmar Fischer

• freiberuflich tätiger Sportmanager seit 1998

• Information, Beratung und Schulung von Führungskräften 
im Sport

• Hauptauftraggeber im organisierten Sport: Sportbünde, 
-verbände und -vereine in NRW, Niedersachsen und im Rheinland

• Autor: VIBSS-Online 

• Lehraufträge: Ruhr-Uni Bochum, DOSB-Trainerakademie Köln, 
Deutsche Sportakademie Köln, IST-Studieninstitut Düsseldorf, etc.

• Sportarten: Karate-Do, Fitness

• Erfahrungen im Ehrenamt:
Übungsleiter, Vereinsvorsitzender, Vereinsgeschäftsführer   

Haftung im Sportverein

Rechtliche Grundlagen und Versicherungsschutz
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Grundlagen der Haftung

Rechtliche Grundlagen 
Einführung
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Haftung

zivilrechtlich (BGB) strafrechtlich (StGB, AO)

Vertrag Delikt
(§§823 ff.)

Innen- und Außenverhältnis
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Verein Vorstand

Mitglieder

Außenstehende
(natürliche und juristische)

Personen

Rechtliche Grundlagen 
Einführung
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Haftpflicht

Was bedeutet Haftpflicht?

Haftpflicht ist die gesetzliche Verpflichtung zum 

Schadenersatz.

Rechtliche Grundlagen 
Einführung
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Haftpflicht

Gesetzliche Haftpflicht (Schadenersatzpflicht)
§823 (1) BGB

Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die 

Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich 

verletzt, ist dem anderen zu Ersatz des daraus entstandenen Schadens 

verpflichtet.

Rechtliche Grundlagen 
Einführung
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Verschulden

• Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erfolgreiche Sorgfalt außer Acht 

lässt.

• Vorsätzlich handelt, wer den Erfolg der Rechtsverletzung bewusst und 

gewollt herbeiführt oder als möglich voraussieht und billigend in Kauf 

nimmt (bedingter Vorsatz).

Rechtliche Grundlagen 
Einführung

Haftpflicht

Haftung im Sportverein
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Rechtliche Grundlagen 
Haftung des Vereins

Was ist ein Verein?

Der eingetragene Verein ist eine juristische Person

• Träger von Rechten und Pflichten (Rechtsfähigkeit)

• Parteifähigkeit = Verein kann klagen und verklagt werden

• Fähigkeit Vermögen zu erwerben

• Grundbuchfähigkeit

• Inhaber des Hausrechts betreffend der Vereinsanlagen

• Insolvenzfähigkeit

• seine Organe (§ 31 BGB)

• Auswahl der Mitarbeiter*innen (§§ 278, 831 BGB)

• Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

• Verkehrssicherung
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Rechtliche Grundlagen 
Haftung des Vereins

Wofür haftet der Verein?

13 | Haftung im Sportverein, Duisburg 27.03.2021

Rechtliche Grundlagen 
Haftung des Vereins

Haftung des Vereins für seine Organe

§31 BGB:

Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den

• der Vorstand,

• ein Mitglied des Vorstandes oder

• ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter

durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene, 

zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt.
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(1) Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz des 

Schadens verpflichtet, den der andere in Ausführung der Verrichtung 

einem Dritten widerrechtlich zufügt.

(2) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Geschäftsherr (=Verein) bei der 

Auswahl der bestellten Personen … die im Verkehr erforderliche 

Sorgfalt beachtet oder wenn der Schaden auch auf bei Anwendung 

dieser Sorgfalt entstanden sein würde.

Entlastungsmöglichkeit für den Verein
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Rechtliche Grundlagen 
Haftung des Vereins

Haftung des Vereins für seine Mitarbeiter*innen

Haftung für Verrichtungsgehilfen (§831 BGB):

Haftung im Sportverein

Rechtliche Grundlagen und Versicherungsschutz
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Persönliche Haftung des Vorstandes 

aus fehlerhafter Geschäftsführung 
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Rechtliche Grundlagen 
Persönliche Haftung

• kann sich im Außenverhältnis aus Delikt und Spezialvorschriften

ergeben (§69 AO,§266a StGB,§42 Abs. 2 BGB)

- Steuern (§ 69 AO)

- Sozialversicherungsbeiträge (§ 266a StGB)

- Insolvenzverschleppung (§42 Abs. 2 BGB)

- Spendenmissbrauch (§ 10 b Abs. 4 EStG)

• im Innenverhältnis hauptsächlich wegen Pflichtverletzung bei der 

Geschäftsführung(§280 BGB)

• Haftungsmaßstab: Vorsatz und Fahrlässigkeit (§276 BGB)

• Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit nach§31a BGB
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(1) Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter unentgeltlich tätig oder 

erhalten sie für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die 840 Euro jährlich nicht 

übersteigt, haften sie dem Verein für einen bei Wahrnehmung ihrer Pflichten 

verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahr-

lässigkeit. Satz 1 gilt auch für die Haftung gegenüber den Mitgliedern des 

Vereins. Ist streitig, ob ein Organmitglied oder ein besonderer Vertreter einen 

Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, trägt der Verein 

oder das Vereinsmitglied die Beweislast.

Rechtliche Grundlagen 
Persönliche Haftung

§31 a BGB

Haftung von Organmitgliedern und besonderen 

Vertretern im Innenverhältnis
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(2) Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter nach Absatz 1 Satz 1 

einem anderen zum Ersatz eines Schadens verpflichtet, den sie bei der 

Wahrnehmung ihrer Pflichten verursacht haben, so können sie von dem 

Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, 

wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.

Rechtliche Grundlagen 
Persönliche Haftung

§31 a BGB

Haftung von Organmitgliedern und besonderen 

Vertretern im Außenverhältnis
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Rechtliche Grundlagen 
Persönliche Haftung

Fallbeispiel „Organisationsverschulden“

Ausgangslage:

Der Vorstand eines Vereins vergisst beim ersten Schneefall des Jahres 

für die Verkehrssicherheit auf der Sportanlage zu sorgen und beauftragt 

niemanden damit, die Wege zu streuen. 

Eine Sportlerin rutscht aus und verletzt sich.
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Rechtliche Grundlagen 
Persönliche Haftung

Verein

Vorstand

(1) Sind Vereinsmitglieder unentgeltlich für den Verein tätig oder erhalten sie 

für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die 840 Euro jährlich nicht übersteigt, 

haften sie dem Verein für einen Schaden, den Sie bei der Wahrnehmung der 

ihnen übertragenen satzungsgemäßen Vereinsaufgaben verursachen, nur bei 

Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. §31 a Abs. 1 Satz 3 ist 

entsprechend anzuwenden.

§31 b BGB

Haftung von Vereinsmitgliedern im Innenverhältnis
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Rechtliche Grundlagen 
Persönliche Haftung

(2) Sind Vereinsmitglieder nach Absatz 1 Satz 1 einem anderen zum Ersatz 

eines Schadens verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung der ihnen über-

tragenen satzungsgemäßen Vereinsaufgaben verursacht haben, so können 

sie von dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. 

Satz 1 gilt nicht, wenn die Vereinsmitglieder den Schaden vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verursacht haben.

§31 b BGB

Haftung von Vereinsmitgliedern im Außenverhältnis
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Rechtliche Grundlagen 
Persönliche Haftung
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Rechtliche Grundlagen 
Persönliche Haftung

Fallbeispiel „Verschulden durch ein Mitglied“

Ausgangslage:

Der Vorstand eines Vereins beauftragt beim ersten Schneefall des Jahres 

ein Vereinsmitglied mit der Aufgabe, für die Verkehrssicherheit auf der 

Sportanlage zu sorgen (Wege streuen).

Das Vereinsmitglied kommt der Aufgabe nicht nach.

Eine Sportlerin rutscht aus und verletzt sich.
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Rechtliche Grundlagen 
Persönliche Haftung

Verein

Vereinsmitglied

Schadenersatz

Vorstand

Haftung im Sportverein

Rechtliche Grundlagen und Versicherungsschutz
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Landessportbund 

NRW

VBG

Gesetzliche 

Unfallversicherung 

privater Vertrag 

zwischen dem

Landessportbund NRW 

und der ARAG/EUROPA

Zweig der gesetzlichen

Sozialversicherung

Sozialgesetzbuch VII

Versicherungen im Sport
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Versicherungsschutz
Sport-Haftpflichtversicherung
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Versicherungsschutz
Sport-Haftpflichtversicherung

Versicherte Sparten

• Unfallversicherung

• Haftpflichtversicherung

• D&O-/Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

• Vertrauensschadenversicherung

• Rechtsschutzversicherung

• Krankenversicherung

Verschulden
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• Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche 

Sorgfalt außer Acht lässt.

versichert

• Vorsätzlich handelt, wer den Erfolg der Rechts-

verletzung bewusst und gewollt herbeiführt oder 

als möglich voraussieht und billigend in Kauf nimmt 

(bedingter Vorsatz).

nicht versichert!

Versicherungsschutz
Sport-Haftpflichtversicherung
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Was ist versichert?

• Vereinshaftpflicht

• persönliche gesetzliche Haftpflicht der versicherten Personen
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Versicherungsschutz
Sport-Haftpflichtversicherung

Versicherungssummen

• 15.000.000 € pauschal für Personen-/Sachschäden

• bis zu 250.000 € für Vermögensschäden

• bis zu 5.000.000 € pauschal für Personen-, Sach- oder 

Vermögensschäden bei Umweltschäden
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Versicherungsschutz
Sport-Haftpflichtversicherung

Haftung im Sportverein

Rechtliche Grundlagen und Versicherungsschutz
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Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden

(Tötung, Verletzung des Körpers oder Schädigung der Gesundheit von 

Menschen) noch Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung 

oder Abhandenkommen von Sachen) sind, noch sich aus solchen Schäden 

herleiten. Als Sachen gelten insbesondere auch Geld und geldwerte Zeichen.

Schutz des Vereinsvermögens über

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Schutz des Privatvermögens der Organe/Geschäftsführer

D&O-Versicherung

Was ist ein Vermögensschaden?
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Versicherungsschutz
D&O- und Vermögensschaden-Haftpflichtvers.
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D&O-Versicherung

Versicherte Personen

Ansprüche Versicherungsschutz

Verein/Verband                   Versicherer

Versicherungsvertrag

Versicherungsvertrag auf fremde Rechnung mit Schutzwirkung 

zugunsten Dritter

Versicherungsschutz
D&O-Versicherung

Vorbeugende Rechtskosten

Ist eine Inanspruchnahme noch nicht erfolgt, jedoch wahrscheinlich, können die 

versicherten Personen einen Anwalt mit Ihren Interessen beauftragen.

Beispielfälle:

• Vorstand wird nicht entlastet 

• ein Klageentwurf wird vorgelegt

• versicherte Person wird vorzeitig aus ihrer Funktion abberufen 

• Vertragsaufhebung wird angedroht oder vorzeitige Kündigung wird 

ausgesprochen
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Versicherungsschutz
D&O-Versicherung
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Mögliche D&O-Fälle aus der Praxis

• Der Vorstand versäumt es, öffentliche Mittel zu beantragen.

• Zweckgebundene Spendengelder werden falsch verwendet, sie müssen 

zurückgezahlt werden.

• Mitglieder verlangen vom Vorstand Schadenersatz, weil er für den Verein 

langfristige Mietverträge zu ungünstigen Konditionen abgeschlossen hat.

• Der Anbau des Vereinshauses überschreitet wesentlich die von der 

Mitgliederversammlung genehmigten Kosten.

• Dem Verein wird die Gemeinnützigkeit aberkannt, weil er rechtliche 

Rahmenbedingungen nicht eingehalten hat, Steuervorteile und 

Subventionen entfallen.
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Versicherungsschutz
D&O-Versicherung

Eigenschaden

Der Abteilungsleiter Breitensport organisiert einen Volkslauf. Als Attraktion 

engagiert er eine Band. Er versäumt, das Ordnungsamt zu informieren, die 

Veranstaltung wird untersagt. 

Die Künstlergage muss trotzdem vom Verein bezahlt werden. 

ARAG übernimmt die Kosten.

Schadenbeispiele
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Versicherungsschutz
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Drittschaden

Ein Sportverein macht für Angestellte versehentlich falsche Angaben zur 

Sozialversicherung. Als ein Mitarbeiter in Rente geht, bekommt er dadurch 

135 € weniger monatliche Rente.

Er macht den Verein haftbar. 

ARAG übernimmt die Kosten.

Schadenbeispiele
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Versicherungsschutz
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
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Steuern

Ein Verein führt lange Zeit zu wenig Steuern ab. 

Nach 5 Jahren fordert das Finanzamt 15.000 € Nachzahlung. 

Der Verein ist gezwungen, einen Kredit aufzunehmen. 

Durch die Zinsen entsteht ihm ein Schaden. 

ARAG übernimmt die Kosten. 

Schadenbeispiele
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Versicherungsschutz
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Schlüsselverlust

Ein Mitglied wohnt am städtischen Sportpark und fungiert für den Verein als 

Hausmeister. Den Zentralschlüssel für die Schließanlage des Sportparks 

verliert er trotz großer Sorgfalt. 

Der Austausch der Schließanlage kostet 18.000 €.

ARAG übernimmt die Kosten. 

Schadenbeispiele
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Versicherungsschutz
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Haftung im Sportverein

Rechtliche Grundlagen und Versicherungsschutz
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Versicherungsschutz
Rechtsschutzversicherung

Rechtsschutzversicherung

• für Organisationen und Personen:

- Schadenersatzrechtsschutz

- erweiterter Strafrechtsschutz bis zu 500.000 €

- Opferrechtsschutz

• für Organisationen zusätzlich:

- Arbeitsrechtsschutz 

- Sozialgerichtsrechtsschutz

(incl. Widersprüche)

- Vertragsrechtsschutz

• Versicherungssumme: 100.000 € je Fall

• ggf. 200 € Selbstbeteiligung

• gilt nicht für Kfz, außer Pedelecs bis 0,25 kW

(bei gerichtlichen 

Auseinander-

setzungen)
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


